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Verordnung.

betreffend die Bereitung von Backwaren.
Aus Grund der 88 47  und 49 a der Bundesratsverordnungb„$a Verkehr mit Brotgetreide und Meht aus dem Ernte,ahr

oi £ « m W 'li ni 1915 wird für den Landkreis Wiesbaden mit
lusnohme der ^ adtBiebrich folgende Verordnung erlaffen.
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mittel in Stücken von zwei und vier Pfund (Verkaufsge-
rniĉ t vierund ^wanzig Stunden nach bem ducken ) ,

tii We >rcnbrot in der Form eines zweiteiligen
m 't V̂erwendung von fiebenzig Gewichtsteilen Weizenmehl
und drechgg Gemichtsteilen Roggenmehl in Stucken von

nmi ^back" nach Friedrichsdorfer Art mit Verwendung von
^ '50  Gewichtsteilen Weizenmehl auf einhundert Teile oes

0 i » chLbiger Form mit Verwendung von höchstens
^fünfzch Gewichtsteilen Weizenmehl auf einhundert Teile

ei KondÄrwa ? en 'Lt ' Verwendung von höchstens zehn Ge-
wichtsteilen Weizen - oder Roggenmehl auf einhundert T . ile

des Gesamtgewichts . ^ ^
Die Bereitung anderer als der in 8 1 aufgeführten Backwaren

ist verlöten . ^ g
Ausnahmen von d.efem Verbot können in Einzelfällen auf

Grund ärztlicher Befcheinigung von dem Kre,sausfchu,fe bewilligt

werden . ^ ^

Bäcker , Konditoren und Verkäufer von B ° Swa « halben. einen
Abdruck dieser Verordnung :n ihren Betriebs - und ^ errau^

räumen ailszuhängen . ^ g

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert

^Außerdem kann nach 8 58 a . a . O. unzuverlässigen Bäckern und
Konditeren das Geschäft geschloffen werden.

Diese Verordnung tritt am 11. Oktober ds . Js . in Kraft . Mit
dem gleichen Tage wird die Verordnung vom 22. Februar 1915
aufgehoben.

Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.
Der Kreisausfchuß des Landkreises Wiesbaden.

von Heimburg.

Verordnung.
betreffend den verkehr mit INehl und Backwaren.

Auf Grund der 88 47  und 48 a bis c der Bundesratsverord¬
nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 wird für den Landkreis Wies¬
baden mit Ausnahme der Stadt Biebrich folgende Verordnung er-

laffen . § i

Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Roggen - und Weizen-

mehl . § 2 .
Die Mehlmenqe , die täglich auf den Kopf der Zivilbevölee-

runq verbraucht werden darf , beträgt einschließlich der Zulage für
die sckwer arbeitende Bevölkerung 225 (Äramm.

Jedem Verbaucher . mit Ausnahme der Selbstversorger , wer¬
den ohne Rücksicht auf das Mer von dieser Menge grundfaßlich
200 Gramm zugeteilt , wahrend die übrigen 25 Gramm als Zu¬
lage für die schwer arbeitende Bevölkerung und in Fallen außer¬
ordentlichen Bedarfs verwendet werden sollen.

8 5.
Jeder Verbraucher kann die ihm zugeteilte Menge in Mehl

oder Backware beziehen. 8 4-
Die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backware , mit

alleiniger Ausnahme von Konditorware , darf nur auf Grund eines
vom Kreisausfchuffe ausgegebenen Ausweises (Brotkarte , Zusaß-
brotkarte ) erfolgen.

8 5 . .
Die Brotkarte und die Zusatzbrotkarte gelten für eine Ka¬

lenderwoche nach Ät̂atzgabe deö Äusdrutkö . .. . . ^
Dch Brotkarte erhält Abschnitte , die insgesamt über ein Ge-

mickit von 2000 Gramm Brot (1400 Gramm Mehl ) lauten.
^ Me Zusaßbrotkarte erhält nur einen Abschnitt über e.n Ge¬

wicht von500 ' Gramm Brot (350 Gramm Mehl ).

§ 6 .

mw i«i Geltungsbereich dieser Verordnung polizeilich gemel¬
det ist hat Anspruch auf die Brotkarte . Ausgenommen hiervon

^ nb  Dem ^ Haushaltungsvorstande werden foviel Br ° tfarten zuge-
teilt wie die Haushaltung Mitglieder hat . Er ist verpflichtet , den
von ihm nicht unterhaltenen Haushaltungsmitgliedern auf deren
Nerlanaen ihre Brotkarten auszuhändigen . „

Mr Neuanziehende wird die Brotkarte um die verflossenen
Tn „ " s r Woche gekürzt . Die Zuteilung an sie erfolgt von dem

ab an dem sie polizeilich gemeldet werden . Bei der Anmel¬
dung ist der an dem fächerigen Wohn - oder Aufenthaltsorte erteilte
Brotkarten -Abmeldefchem " ^ ^ tkarte nur bis zu dem Tage , an

wärts Aufenthalt nehmen wollen.
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Der Haushaltungsvorstand ist verpflichtet, Aenderungen im
Personenstände seines Haushaltes unverzüglich bei dem Gemeinde-
vorftande zu melden.

S 7.
Kur- und Badegäste haben Anspruch auf die Brotkarte nur

dann , wenn bei ihrer Anmledung ein von dem Gemeindevor-
stande ihres Wohnorts oder der von diesem dazu bestimmten
Stelle ausgestellter Brotkarten -Abmeldeschein vorgelegt wird, in
dem bescheinigt ist, daß sie für sich und ihre Begleitung während
der nach Beginn und voraussichtlichem Ende anzugebenden Dauer
der Abwesenheit vom Wohnorte dort keine Brotkarten erhalten.

Geschäftsreisende, Wanderer und dergleichen, die für längere
Zeit auf Reisen sind, ohne an einem Orte längeren Aufenthalt zu
nehmen, erhalten die Brotkarten nur an Orten, wo sie übernach¬
ten, und nur dann, wenn sie bei ihrer Anmeldung einen Brotkar¬
ten-Abmeldescheinvorlegen.

Borbezeichneten Personen ist bei der Abreise auf ihren An¬
trag von dem Gemeindevorstande eine Bescheinigung darüber zu
erteilen, für welche Tage sie bei ihrer vorübergehenden Anwesenheit
am Orte mit Brot versorgt worden sind.

8 8.
Wegen der Versorgung der Schiffer finden die anderweit er¬

gangenen Bestimmungen Anwendung.
Das Gleiche gilt hinsichtlich der Militärpersonen und der

Kriegsgefangenen . ' •
§ 9.

Die Zusatzbrotkarte erhält mit Ausnahme der Selbstversorger
jeder Einwohner ohne Unterschied des Geschlechts, der zur schwer
arbeitenden Bevölkerung gehört.

Ihre Zuteilung erfolgt nur auf Antrag . Ein Recht darauf
besteht nicht.

8 10.
Zur schwer arbeitenden Bevölkerung im Sinne der 88 2 Abs.

2 und 9 zählen:
1. Personen , die tagsüber außerhalb ihrer Wohnung beschäf¬

tigt sind und für die es während dieser Zeit mit beson¬
deren Schwierigkeiten verbunden ist, sich andere Nahrungs¬
mittel als Brot hinreichend zu verschaffen;

2. Personen , die innerhalb der Zeit von 8 Uhr abends bis
6 Uhr morgens mindestens 6 Stunden zu arbeiten haben;

3. Personen , die in Tag - und Nachtschichtenarbeiten , sofern
auf die Kalenderwoche mindestens 3 Nachtschichtenent¬
fallen;

4. Personen bis zum vollendeten 21. Lebensjahre , die in ge¬
werblichen Betrieben beschäftigt werden und für die ein
Arbeitsbuch ausgestellt ist (8 107 der Reichsgewerbeord¬
nung);

5. Personen , die in der Land- und Forstwirtschaft vollbe¬
schäftigt und über 14 Jahre alt sind;

6. das Haupt von Familien , in denen mehr als die Hälfte
der Mitglieder tagsüber außerhalb des Hauses beschäftigt
sind. Familienmitglieder , die auf Grund der Bestimmungen
zu 1—4 Zusatzbrotkarten erhalten , werden hierbei nicht
mitgerechnet.

Die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zur schwer arbeiten¬
den Bevölkerung sind auf Verlangen durch Bescheinigung des Ar¬
beitgebers besonders nachzuweisen.

8 11-
Die Brotkarte darf gegen Entgelt an andere Personen nicht

übertragen werden.
Die Zusatzbrotkarte ist nicht übertragbar.

8 12.
Die Brotkarte und die Zusatzbrotkarte werden durch Ver¬

mittelung des Gemeindevorstandes zugeteilt. Sie müssen bei dem
Gemeindevorstande abgeholt werden.

Die Zuteilung von Brotkarten und Zusatzbrotkarten an Per¬
sonen, die nach den Bestimmungen dieser Verordnung zum
Empfang nicht berechtigt sind, ist verboten. Dieses Verbot gilt für
alle bei der Zuteilung tätigen Personen ohne Rücksicht darauf , ob
sie Beamteneigenschaft haben oder nicht.

8 13.
Bei der Ausgabe neuer Karten sind die sämtlichen Karten

der abgelaufenen Wochen mit den nicht verwendeten Abschnitten
an den Gemeindeoorstand zurückzugeben.

8 11.
Backware, mit Ausnahme von Konditorware , und Mehl dürfen

nur nach Gewicht und nur in Mengen abgegeben werden, die den
Abschnitten der Brotkarte und der Zusatzbrotkarte entsprechen.

Bei der Abgabe von Kuchen ist es gestattet, das Gewicht des
verwendeten Mehls gelten zu lassen. Als Gewicht des verwendeten
Mehls muß indessen in jedem Falle die Hälfte des Gesamtgewichts
des Kuchens gerechnet werden.

Bei der Entnahme von Backware oder Mehl hat der Er¬
werber die Brotkarte vorzulegen. Der Veräußerer hat die der ver¬
äußerten Menge entsprechenden Abschnitte abzutrennen und an sich
zu nehmen.

Für die Befolgung dieser Vorschriften haften neben dem Ver¬
äußerer die Angestellten und sonstigen Personen , deren er sich zur
Veräußerung bedient.

8 15.
Wer Backware verkauft, die er nicht selbst herstellt, hat die für

diese Backware abgetrennten Abschnitte der Brotkarte dem Her¬
steller der Backware auszuhändigen.

Die Hersteller von Backware haben die in ihrem Betrieb ab¬
getrennten oder gemäß Absatz 1 ihnen ausgehändigten Abschnitte,
nach den verschiedenen Gewichtsangaben getrennt , bei dem Kreis-
ausschusie unter Beifügung eines Mehlüberweisungsantrages ab¬
zuliefern.

8 16.
Die Veräußerer von Mehl haben die bei der Veräußerung ab¬

getrennten Abschnitte, nach den verschiedenen Gewichtsangaben ge¬
trennt , bei dem Kreisausschusse unter Beifügung eines Mehlüber-
weisunqsantrages abzuliefern.

8 17.
Händlern , Bäckern und Konditoren ist die Abgabe von Mehl

und Backwaren außerhalb des Bezirkes ihrer gewerblichen Nieder¬
lassung vorbehaltlich der Vorschrift des 8 11 Absatz 1 <1 der Bun-
desratsverordnung vom 28. Juni 1915 verboten.

Soweit es besondere wirtschaftlicheVerhältnisse erfordern , darf
der Kreisausschuß Ausnahmen von diesem Verbot zulassen.

8 18.
Pensionate, Krankenhäuser, Privatkliniken , Lazarette und ähn¬

liche Anstalten werden als Haushalte behandelt und erhalten dem¬
gemäß für jeden Insassen eine Brotkarte , vorbehaltlich anderweiter
Regelung gemäß 8 20 Absatz 2 dieser Verordnung.

8 19.
In Gast- und Schandvirtschaften darf Backware allein an

Gäste nicht abgegeben weiLen.
Die Abgabe von Baaware an Gäste mit anderen Speisen hat

gegen Vorlegung der Brotkarte und Abtrennung der entsprechenden
Abschnitte und nur gegen Entgelt zu erfolgen.

Der Inhaber einer Wirtschaft muß gestatten, daß seine Gäste
mitgebrachte Backware verzehren.

Die abgetrennten Brotkartenabschnitte hat der Wirt nach Vor¬
schrift des 8 15 Absatz 1 dieser Verordnung abzuliefern.

8 20.
Der Kreisausschuß erläßt die erforderlichen Ausführungs¬

bestimmungen zu dieser Verordnung.
Er ist befugt, mit Behörden , Anstalten, wohltätigen Ein¬

richtungen besondere Vereinbarungen über die Verbrauchsregelung

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach
8 57 der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 mit Gefäng¬
nis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

Außerdem kann nach 8 58 a . a. O. unzuverlässigen Bäckern,
Konditoren und Mehlhändlern das Geschäft geschlossen werden.

8 22.
Diese Verordnung tritt am 11. Oktober d. Js . in Kraft . Mit

dem gleichen Tage wird die Verordnung vom 12. März 1915 aufge¬
hoben.

Wiesbaden, den 2. Oktober 1915.
Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,

von Heimburg.

Verordnung,
betresiend die Selbstversorger im Verkehr mit Brotgetreide , Mehl

und Vackware im Erntejahr 1915.
Auf Grund der 88 17, 18 6 und 49 ci der Bundesratsverord-

nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬
jahr 1915 vom 28. Juni 1915 und der Bestimmungen zu 8 18 ä
und 8 19 ä dieser Verordnung in der Ausführungsanweisung vom
3. Juli 1915 wird für den Landkreis Wiesbaden mit Ausnahme
der Stadt Biebrich für das Erntejahr 1915 (16. August 1915 bis
15. August 1916) folgende Verordnung erlasse», und zwar hin¬
sichtlich der 88 2 und 3 mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten. ■

8 1.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe dürfen trotz der für

den Kommunalverband (Kreis) erfolgten Beschlagnahme des Brot¬
getreides aus ihren Vorräten zur Ernährung der Selbstversorger
Brotgetreide nach den Sätzen vernzenden, die durch die Bundes¬
ratsverordnung und die auf Grund dieser ergehende Bestimmung
der Reichsgetreidestelle festgesetzt sind.

Diese Sätze betragen auf den Kopf und Monat für die Zeit
bis zum 31. August 1915 neun Kilogramm und vom 1. September
1915 ab zehn Kilogramm Brotgetreide . Bei dem Satz von neun
Krloaramm entsprechen einem Kilogramm achthundert Gramm
Mehl und bei dem Satz von 10 Kilogramm einem Kilogramm
siebenhundertundfünfzig Gramm Mehl.



§ 2 .

Als Selbstversorger im Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
gelten der Unternehmer des landwirtschaftlichen Betriebes , die An¬
gehörigen seiner Wirtschaft einschließlich des Gesindes sowie ferner
Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler , und Arbeiter , soweit
sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Brotgetreide oder Mehl
zu beanspruchen haben.

8 3.
Selbstversorgung ist nur insoweit gestattet , als sie zu Beginn

des Erntejahres 1915 mit dem Nachweise ihrer Durchführbarkeit
für d;e ganze Dauer des Erntejahres 1915 beansprucht worden ist.

Nachträglicher Eintritt in die Selbstversorgung ist nicht zu¬
lässig

Der Uebertritt aus der Selbstversorgung zur versorgungsbe-
rechtsten Bevölkerung ist jederzeit unter der Bedingung gestattet,
daß der Selbstversorger den Vorrat an Brotgetreide und Mehl,
der unter Berücksichtigung des zugelassenen Verbrauchs am Tage
des llebertritts vorhanden sein muß , in einwandfreier Beschaffen¬
heit dem Kreise überweist.

8 4.
Zum Nachweise der Berechtigung zur Selbstversorgung

dienen eine Mahlkarte und eine Backkarte , die von dem Kreisaus-
schusie ausgegeben werden.

Ein Verzeichnis der im Besitz von Mahl - und Backkarten be¬
findlichen Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe wird beim
Kreisausschusse für jede Gemeinde geführt.

8 5.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , die keine Mahl-

und Backkarte besitzen, werden mit Backware und Mehl auf Grund
von Brotkarten nach der Kreisverordnung vom heutigen Tage,
betreffend den Verkehr mit Mehl und Backwaren , versorgt und
dürfen aus ihren Erntebeständen Brotgetreide und Mehl zu ihrer
und ihrer Haushaltungsangehörigen Ernährung nicht verwenden.

8 6.
Die Selbstversorger dürfen aus ihren Vorräten monatlich nicht

mehr als die gesetzlich zulässige Menge an Brotgetreide verwenden.
Für die zu entnehmende Menge ist neben dem Monatssatz

maßgebend die Kopfzahl der zu Versorgenden , wie diese in der
Mahllärte und der Brotkarte beurkundet ist.

Abgänge gegen diese Zahl sind von dem Haushaltungsvor¬
stand - oder seinem Vertreter innerhalb einer Woche nach ihrem
Eintritt dem Kreisausschusse zwecks Berichtigung der Mahlkarte
und der Backkarte zu melden.

Zugänge müssen von dem Haushaltungsvorstande oder seinem
Vertreter innerhalb gleicher Frist dem Kreisausschusse zu gleichem
Zwecke gemeldet werden , wenn die zugegangenen Personen in die
Selbstversorgung miteintreten sollen.

8 7.
Das den Selbstversorgern zur Ernährung belassene Brotge¬

treide darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

8 8.
Die zur Selbstversorgung berechtigten Unternehmer landwirt¬

schaftlicher . Betriebe haben das für ihren Haushalt und Betrieb
zur Ernährung bestimmte Brotgetreide und das daraus hergeüellte
Mehl bei sich in eigener Verwahrung zu halten und abgewogen
von anderen Getreidevorräten getrennt zu lagern.

Sie müssen auf Verlangen zum Nachwiegen bei der Kontrolle
jederzeit eine geeignete Wage bereitstellen.

8 9.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , denen wegen Un¬

zuverlässigkeit in der Verwendung oder Aufbewahrung des ihnen
belassenen Brotgetreides und Saatguts gemäß § 58 der Bundes-
rat -wcrardnung vom 28. Juni 1915 das Recht der Selbstversor¬
gung entzogen worden ist, erhalten Brotkarten für den Rest des
Crntejahres nur in dem Umfange , als bei ihnen noch Brotgetreide
oder Mehl nach dem Satze von 9 und 10 Kilogramm Getreide oder
7,2  und 7,5 Kilogramm Mehl für den Kopf und Monat gefunden
und dem Kreise übereignet worden ist.

8 10.
Das Ausmahlen von Brotgetreide darf nur in gewerblichen

.Mühlen erfolgen . Jeder Selbstversorgerhaushalt (§ 2) darf
monatlich nur einmal mahlen lassen, und zwar nicht mehr als die
gesetzlich zulässige Menge (§ 1).

§ 11 .
Mühlenunternehmer dürfen Brotgetreide für Selbstversorger

nur aus Grund der Mahlkarte (8 1) mit Beschränkung auf den
monatlichen Bedarf ausmahlen.

Sie sind verpflichtet , auf der Mahlkarte für jede Ausmahlung
zu bescheinigen:

a ) wieviel Pfund Brotgetreide (Roggen und Weizen ) aüsqe-
mahlen morden sind,

b ) wieviel Pfund Mehl und wieviel Pfund Kleie geliefert
worden sind:

e)  an welchem Tage die Lieferung (b) erfolgt ist.

Diese Bescheinigung haben sie mit ihrer eigenhändigen Unter¬
schrift zu versehen.

8 12.
Die Mühlenunternehmer haben über die von ihnen auf Grund

der Mahlkarten ausgeführten Aufträge eine Mahlliste zu führen.
Die Mahlliste muß für jeden Auftrag enchalten:
a ) die laufende Nummer;
b) Vor - und Zunamen , Stand und Wohnort des Auftrag¬

gebers;
c) das Gewicht der zum Vermahlen eingelieferten Getreide.

n ;engen;
d ) das Gewicht der abgelieferten Mehl - oder Kleiemengen;
e) den Tag der Ablieferung.

8 13.
Die Selbstversorger dürfen ihr Brotgetreide nur in einer im

Kreise belegenen Mühle ausmahlen lassen.

8 14.
Die Bundesratsverordnung über das Ausmahlen von Brot¬

getreide vom 28. Juni 1915 gilt auch für das Ausmahlen des von
Selbstversorgern zur Mühle gebrachten Getreides.

8 15.
Den Mühlenunternehmern ist verboten , von dem ihnen von

Selbstversorgern zum Ausmahlen übergebenen Brotgetreide einen
Teil als Mahllohn zu nehmen (zu multern ) und mehr als drei vom
Hundert für Verstaubung und dergleichen abzuziehen.

Der Mahllohn ist in barem Gelds zu fordern und zu entrichten.

8 16.
Bäcker dürfen Backware für Selbstversorger nur auf Grund

der Backkarte (8 4) backen.
Sie sind verpflichtet , auf der Backkarte für jedes Backen zu

bescheinigen:
a)  wieviel Pfund Roggen - und Weizenmehl zum Backen ver¬

wendet worden sind;
b) wieviel Pfund Roggen - und Weizenbrot oder Kuchen ge¬

backen worden sind;
c) an welchem Tage das Backen (b) erfolgt ist.
Diese Bescheinigung haben sie mit ihrer eigenhändigen Unter¬

schrift zu versehen.
8 17.

Die Bäcker haben über die von ihnen auf Grund der Back¬
karten c-usgeführten Aufträge eine Backliste zu führen.

Die Backliste muß für jeden Auftrag enthalten:
a ) die laufende Nummer;
b ) Vcr - und Zunamen , Stand - und Wohnort des Auftrag¬

gebers;
c) das Gewicht der zum Verbacken eingelieferten Mehlmen¬

gen;
d ) das Gewicht der abgelieferten Backware;
e ) den Tag der Ablieferung.

^' 5^ ^ stversorger dürfen ihre Backware nur in einer in
ihrem Wohnort bestehenden Bäckerei backen lassen.

8 19.
m Die Bereitung von Backware für Selbstversorger hat nach
Vorschrift der Bundesratsverordnung über die Bereitung von
Backware vom 31. März 1915 zu erfolgen.

Die 88 1 bis 8, 12 bis 15 und 17 bis 21 dieser Bundesrats-
verorcnung gelten auch für alle land - und hauswirtschaftlichen Be¬
triebe , in denen Backware hergestellt wird.

Ferner ist maßgebend die Kreisverordnung vom heutigen
Tage , betreffend die Bereitung von Backwaren.

8 20.
Den Bäckern ist verboten , von dem ihnen von Selbstversor¬

gern zum Backen übergebenen Mehl einen Teil als Backlohn zu
nehmen . "

Der Backlohn ist in barem Gelbe zu fordern und zu entrichten.

8 zi.
Wird zur Bereitung von Backware für Selbstversoraer ein

Gemeindebackhaus benutzt , so ist der Bürgermeister oder sein ge¬
setzlicher Stellvertreter verpflichtet , die Einhaltung bei Backoor-
schriften besonders zu überwachen und die in 8 17 vorgeschriebene
Backliste mit entsprechender Aenderung zu führen.

8 22.
Es ist verboten , an Selbstversorger Mehl oder Backware mit

Ausnahme von Konditorware , zu veräußern.
Der Bürgermeister oder die von ihm mit der Brotkartenver-

teilung beauftragten Personen dürfen für Selbstversorger keine
Brotkarten ausgeben.

8 23.
Mühlenunternehmer , Bäcker und Verkäufer von Backware

haben einen Abdruck dieser Verordnung in ihren Betriebs - und
Verkaufsräumen auszuhängen.



. § 24.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach

ß 57 der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

Außerdem kann nach § 58 a. a . O. unzuverlässigen Selbstversor¬
gern das Recht der Selbstversorgung entzogen und unzuverlässigen
Mühlenunternehmern , Bäckern und Verkäufern von Backware das
Geschäft geschlossen werden.

§ 25.
Diese Verordnung tritt am 11. Oktober ds . Js . in Kraft.
Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 52 der Bundesratsverordnung über den

Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom
28. Juni 1915 festen wir für den Landkreis Wiesbaden mit Aus¬
nahme der Stadt Biebrich nach Beschluß vom heutigen Tage den
Preis für das vom Kreise abgegebene Mehl wie folgt fest:

1. für einen Doppelzentner Roggenmehl aus 36 Mark;
2. für einen Doppelzentner Weizenmehl auf 41 Mark.
Diese Festsetzung tritt vom 1. d. Mts . ab in Kraft.
Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 49 a der Bundesratsverordnung über den

Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom
28. Juni 1915 festen wir für den Landkreis Wiesbaden mit Aus¬
nahme der Stadt Biebrich nach Beschluß vom heutigen Tage die
Preise für Brot wie folgt fest:

1. für einen Laib Roggenbrot im Gewichte von 2000 Gramm
(Verkaufsgewicht 24 Stunden nach dem Backen ) auf 74 Pf .;

2. für ein Weizenbrot (Wasserweck) im Gewichte von 60 Gramm
aus 5 Pf.

Diese Festsetzung tritt am 11. Oktober d. Js . in Kraft.
Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Ausführungsbestimmungen

zu der Verordnung vom 2. Oktober 1915, betreffend den Verkehr
mit Mehl und Backwaren.

Im allgemeinen.
Die häufiger zum Ausdruck kommende Auffassung , es fei im

laufenden Erntejahr überreichlich Brotgetreide vorhanden und man
brauche die Kontrollmaßnahmen nicht mehr scharf beachten , ist
unbegiündet . Der Verbrauch von Brotgetreide muß sich nach wie
vor innerhalb der gesetzlich gezogenen Grenzen bewegen . Von der
strengen Durchführung der den Verbrauch regelnden Vorschriften
kann daher nicht abgesehen werden . Wo die Bevölkerung diesen
Vorschriften nicht nachkommt , müssen die gesetzlichen Zwangsmaß¬
nahmen angewendet werden.

Alle an der Durchführung der Verbrauchsregelung beteiligten
Berufsbeamten und ehrenamtlich tätigen Personen haben ihre
ganze Kraft und Aufmerksamkeit darauf zu richten , daß die Ver¬
sorgung der Bevölkerung m:t Mehl und Packware gleichmäßig so
erfolgt , wie es das Gesetz vorschreibt.

Zu 8 6.
1. Als zur Haushaltung gehörend gelten neben den Familien¬

mitgliedern Dienstboten , Untermieter , Schlafleute , in der Haus¬
haltung übernachtende Besuchsgäste , sofern sie polizeilich gemeldet
sind, ferner beim Meister wohnende Gehilfen , Gesellen und Lehr¬
linge und dergleichen . v . .

2. Vordrucke zu Brotkarten - Abmeldescheinen werden berm
.Kreisausschusse vorrätig gehalten und können dort von den Ge¬
meindevorständen bezogen werden.n we

/ .Zu 8 9.
1. Die Zulage für schwer arbeitende Personen ist bei den

Selbstversorgern in dex. diesen zugebilkigten Menge von monatlich
10 Kilogramm Brotgetreide enthalten . Aus diesem Grunde dürfen
Selbstversorgern keine Zusatzbrotkarten zugeteilt werden.

2. Die Entscheidung über Anträge auf Zuteilung von Zusatz¬
brotkarten wird den Gemeindevorständen übertragen.

x Zu 8 10.
Die Zugehörigkeit zur schwer arbeitenden Bevölkerung ist in

jeden , Falle sorgfältig zu prüfen.
Auf die nach dem Verbot des 8 12 Abs. 2 der Verordnung be¬

stehende Verantwortung wird hier besonders verwiesen.

Zu 8 12.
Bei Zuwiderhandlungen kommen gegen Beamte nicht nur die

Strafoorschriften der Bundesratsverordnung , sondern auch die Vrr-
schriften des Disziplinargesetzes zur Anwendung.

Zu 8 13-
Die an den Gemeindevorstand zurückgegebenen Karten sind

an den Kreisausschuß einzureichen.

Zu 88 15 und 16.
1. Die Mehlüberweisungsanträge sind nach dem vom Kreis¬

ausschusse eingeführten Vordruck zu stellen.
2. Die Hersteller von Brot , die zugleich Mehl veräußern,

können die von ihnen übernommenen Abschnitte der Brotkarte für
Brot und für Mehl zusammen mit einem Mehlüberweisungsan-
trage abliefern.

3. Sind mehrere oder sämtliche Abschnitte der Brotkarte auf
einmal abgetrennt worden , so dürfen sie zusammenhängend abge¬
liefert werten . Es ist nicht notwendig , jede Karte vor der Ab¬
lieferung in die einzelnen Abschnitte zu zerlegen.

4. Die Ablieferung der Brotkartenabschnitte ist an keinen be¬
stimmten Termin gebunden . Sie kann durch Einsendung init der
Post oder durch Üeberreichung bei der Mehloerteilungsstelle des
Kreisausschusses erfolgen . Diese hat jedoch ausschließlich während
der Vormittagsdienststunden zu geschehen.

5. Die Mehlüberweisung erfolgt lediglich auf Antrag und nach
Bedarf.

Ein Bäcker soll grundsätzlich keinen größeren Bestand an Be¬
triebsmehl haben , als dem Bedarf für eine Woche entspricht.

6. In der Regel wird Mehl nur in Säcken von einem Doppel¬
zentner abgegeben . Dadurch gegen den Antrag eintretende Mehr¬
oder Minderüberweisungen werden bei den folgenden Lieferungen
ausgeglichen.

7. Der Kreisausschuß läßt die Mehlüberweisungsanträge durch
feine im Kreishause eingerichtete Mehlverteilungsstelle prüfen und
gibt einer dem Kreise verpflichteten Mühle Auftrag zur Mehl-
lieferung.

Der Mühle ist über das von ihr verabfolgte Mehl Empfangs¬
bescheinigung zu erteilen , auf Grund deren der Kaufpreis von der
Landwirtschaftlichen Zentral -Darlehnskasse für Deutschland , Filiale
Frankfurt a . M ., in Frankfurt a . M . angefordert wird und an
diese Kasse zu zahlen ist. Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen auf
das Postscheck-Konto Nr . 329 der Üandwirtschaftlichen Zentral-
Darletznskass « für Deutschland , Filiale Frankfurt a . M . zu be¬
wirken unter Benutzung von Zahlkarten -Formularen , die den
Rechnungen beigefügt sind.

Wiesbaden , den 6. Oktober 1915.
Namöns des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende,
von H e i n>b u r g.

Kreisblattdruckerei von Guido Zeidler , Biebrich.
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